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LIEBE LESER
Wenn Roger Schawinskis «Radio 24» etwas bewirkt hat, dann die Einsicht, dass Radio

DRS mit seinen zwei Programmen nicht in der Lage ist, alle Bedürfnisse seiner
Hörer zu decken. Neu ist indessen diese Erkenntnis keineswegs, haben sich doch
die Hörer vor allem der Ostschweiz und der Grenzkantone, wo die Empfangslage
auch ohne Verkabelung gut ist, vom Ausland her schon immer mit dritten Programmen

eingedeckt. Radio rund um die Uhr gehört zu den Annehmlichkeiten des
Daseins, und es ist nicht einsichtig, weshalb gerade der Schweizer darauf verzichten
soll oder sich aus dem Ausland damit versorgen muss. Abgesehen davon ist ein
Radio mit 24-Stunden-Betrieb auch aus sicherheitstechnischen Gründen
wünschenswert.

Wo sich Marktlücken öffnen, sind Interessenten immer schnell zur Hand. Und flugs
finden sich auch Finanzhaie zu grosszügigen Investitionen bereit, wenn sich längerfristig

die Möglichkeit eines Geschäfts abzeichnet. Die Frage ist nur, ob es sinnvoll
ist, die Verbreitung von Radioprogrammen, auch wenn sie vorwiegend unterhaltenden

Charakter haben, Hasardeuren wie Schawinski, macht- und geldgierigen
Konzernen wie Ringier und Jean Frey oder politischen Interessegruppen wie der
Schweizerischen Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV) zu überlassen. Einer der
gravierenden Nachteile des Privatrundfunks ist seine Abhängigkeit von den Geldgebern.

Die finanzkräftigste Gruppe wird über den stärksten Sender verfügen und mit
ihren Programmen einen entsprechenden Einfluss auf die Hörer ausüben. Zwar
glaube ich nicht, dass das Monopol der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

(SRG) für die Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen auf die
Dauer erhalten werden kann. Dagegen spricht allein schon die technische Entwicklung,

die mit der Programmübermittlung via Satellit so viel Sendefrequenzen frei
macht, dass sie durch eine einzige Gesellschaft gar nicht mehr genutzt werden
können. Aber es müsste auf dem Wege der Verfassung und der Gesetzgebung dafür

gesorgt werden, dass die Programme privater Sender ungefähr den gleichen
Bedingungen und Konzessionsbestimmungen unterstellt werden wie jene der SRG.

Bevor die noch freien Frequenzen im UKW-Bereich an private Radio-Unternehmer
verschachert werden, muss ernsthaft überlegt werden, ob die Versorgung der
Bevölkerung mit einem dritten Programm nicht doch am besten über die SRG
erfolgte, also in der deutschsprachigen Schweiz etwa über DRS 3. Je nachdem wie
das Programm beschaffen sein soll - möglich wäre ein einfacher Musikteppich und
die Übernahme der Nachrichten und Serviceleistungen von DRS 1, möglich aber
auch ein (wesentlich teureres) durchmoderiertes Programm -, müssen entsprechende

Voraussetzungen geschaffen werden. Dabei wird selbstverständlich
wiederum die Frage der Radio-Werbung aktuell, mit der unter Umständen nicht nur ein
drittes Programm, sondern auch Minderheitensendungen in den beiden ersten
finanziert werden könnte - eine Praxis, die im Ausland schon verbreitet ist. Andererseits

kann man sich mit Fug und Recht das Folgende überlegen: Radio DRS, das
mit seinen beiden Programmen offensichtlich nicht alle Bedürfnisse decken kann,
arbeitet heute mit einem Aufwandüberschuss von jährlich ungefähr 20 Millionen
Franken. Wäre es nicht klüger und auch verantwortbar, etwa 5 Millionen Franken
mehr Defizit in Kauf zu nehmen und dafür über ein Radio zu verfügen, das alle Hörer

zufriedenstellt und ein entsprechend gutes Image hat? Abschliessend muss
aber festgestellt werden, dass nicht finanzielle Erwägungen über die Einführung
eines dritten Programms bei Radio DRS den Ausschlag geben sollten. Entscheidender

ist vielmehr, dass der Radiohörer seine Anliegen über eine öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalt allemal besser geltend machen kann als über private Sender
gleich welcher Couleur. Er bestimmt nämlich, wie stark und einflussreich die
Trägerschaft beispielsweise der SRG oder Region DRS ist. Bloss muss er das zuerst
einmal erkennen. Mit freundlichen Grüssen


	...

